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Ritchtsmittelbelehrung 
Xl. Gegen diese Verfügung kann innert 30 Tagen, von der Zustellung an gerechnet, 

beim Baurekursgericht des Kantons Zürich, Postfach, 8090 Zürich, schriftlich Rekurs 
erhoben werden. Die In dreifacher Ausführung einzureichende Rekursschrift muss 
einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Die angefochtene Verfügung Ist 
beizulegen. Die angerufenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen und, soweit 
möglich, beizulegen. Materielle und formelle Urteile des Baurekursgerichts sind kos-
tenpflichtig; die Kosten hat die im Verfahren unterliegende Partei zu tragen. 

Mitteilung 
XII. Mitteilung an 

Gemeinderat Fällanden, Schwerzenbachstrasse 10, 8117 Fällanden (für sich, zu 
Handen aller Grundeigentümer sowie nach Eintritt der Rechtskraft zu Handen des 
Grundbuchamtes Dübendorf, Bettlistrasse 28, 8600 Dübendorf), Beilagen: 
- massgebende Unterlagen (im Doppel) 
- ergänzende Unterlagen 
- 	Genehmigungsverfügung mit Originalunterschrift für das Grundbuchamt 

Wasserversorgung Fällanden, Schwerzenbachstrasse 10, 8117 Fällanden, Beilagen: 
- massgebende Unterlagen (im Doppel) 

Ingenieurbüro Hetzer, Jäckli und Partner AG, Turbinenweg 5, Postfach, 8610 Uster, 
Beilagen: 
- massgebende Unterlagen 

Gossweller Ingenieure AG, Neuhofstrasse 34, Postfach, 8600 Dübendorf 1, Beilagen: 
- massgebende Unterlagen 

- 	Kantonales Labor, Fehrenstrasse 32, Postfach, 8032 Zürich, Beilagen: 
- massgebende Unterlagen 

Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft, Abt. Abfallwirtschaft und Betriebe, 
Sekt. Tankanlagen, Beilagen: 
- massgebende Unterlagen (nur Ruggenstutz sowie Halden und Langäri) 

- 	Baudirektion, Generalsekretariat, Finanzen + Controlling 

im Auftrag des Amtschefs 
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mittel eingelegt worden. 
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Genehmigung revidierte Grundwas-
serschutzzonen Quellfassungen der 
Wasserversorgung 
Publikationsdaten KABZH - 0709,2018 
Meldestelle Gemeinde Fällanden - Abteilung Tief-
bau und Werke 
Meldungsnummer KO-ZHOS-0000000005 

Betrifft: 8117 Fällanden 
Fällanden. Gestützt auf Art. 20 des Bundesges 
setzes über den Schutz der Gewässer ur 
35 des Einführungsgesetzes zum G, 	. - 
schutzgesetz hat das Amt für Abfall, Wasser) 
Energie und Luft mit Verfügung Nr. 50 ,:7>n,  
30, Januar 2018 die mit Beschluss Nr. 315 e.(2 . 
Gemeinderates Fällanden vom 21 
2017 festgesetzten, überarbeiteten Grund-
wasserschutzzonen um die Quellfassunjen 
Jörentobel/Moorloch/Scheibenstand (GWR a 
1119), Augsburger/Bengienstrasse (GWR 
1120), Ruggenstutz (GWR g 1121), Anle's 
rein (GWR g 1122), Halden/Langäri (GWR 
1123), Erlen (GWR g 1126) und Lohhold 
(GWR g 1127) und die entsprechenden Re-
glemente neu genehmigt. 

Gegen diese Verfügung kann innert 30 Ta-
gen, von der Publikation an gerechnet, beim 
Baurekursgericht, Postfach, 8090 Zürich, 
schriftlich Rekurs eingereicht werden. Die in 
dreifacher Ausführung einzureichende Re-
kursschrift muss einen Antrag und dessen 
Begründung enthalten. Die angefochtene 
Verfügung ist beizulegen. Die angerufenen 
Beweismittel sind genau zu bezeichnen und 
soweit möglich beizulegen. Materielle und 
formelle Entscheide der Rekursinstanz sind 
kostenpflichtig; die Kosten hat die im Verfah-
ren unterliegende Partei zu tragen. Die Akten 
können vom 7. September bis 6. Oktober 
2018 auf der Gemeindeverwaltung Fällanden 
am Schalter der Abteilung Tiefbau und Wer-
ke, Schwerzenbachstrasse 10, 8117 Fällan-
den, während den Schalteröffnungszeiten 
eingesehen werden. 
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